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§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich 

Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende, von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichende, Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir selbst bei Kenntnis nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt 
 
§ 2 Lieferzeit 

1. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb   
von vier Wochen nach Zugang bei uns anzunehmen. Die An-nahme kann entweder 
schriftlich oder durch Auslieferung der Waren an den Kunden erklärt werden. 
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten. 
4. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 
5. Der Vertragsschluss erfolgt ferner unter dem Vorbehalt der richtigen und recht-
zeitigen Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten. Dies gilt nur für den Fall, dass 
die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtver-
fügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert, eine eventuell bereits an uns ge-
währte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft i.S.d. § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder i.S.d. §376 HGB ist. 
Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, 
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
7. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt 
 
§ 3 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf 
mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer 
über. 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt gelie-
fert. Kosten für Verpackung, Schutz und Transport-mittel trägt der Kunde. Trans-
port- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverord-
nung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller 
ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 
4. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 
§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen 

1. Die Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung. 
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in der am Tag der Rechnungsstellung geltenden gesetzlicher Höhe in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 
4. Der Abzug von Skonto bedarf der besonderen vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung. Frachten und Dienstleistungen sind nicht skontierfähig. 
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.  

 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
2. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden 
Geschäftsbeziehung vor. 
3. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- 
oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen. Der Kunde ist ferner ver-pflichtet, die Ware auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. 
4. Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im 
Fall der Pfändung etc., sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. 
5. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen 
6. Der Unternehmer ist berechtigt die Ware im ordentlichen Geschäftsgang

weiter zu veräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura- Endbetrags (einschl.MWSt.) ab, die ihm durch die Weiterveräußerung 
gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung 
ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns 
jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unter-nehmer seinen  

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt und in Zahlungsverzug 
gerät. Für den Fall, dass die Forderung durch uns eingezogen wird, können wir 
vom Kunden verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, uns die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung anzeigt. 
7. Die Be- oder Verarbeitung der Ware durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen,
so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der 
von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe
gilt, wenn die Ware mit anderen, nicht uns gehörenden, Gegenständen untrennbar 
vermischt wird. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum auf eigene Kosten für uns. 
8. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen ihn 
oder einen Dritten erwachsen. 
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die
zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt dabei uns. 
 
§ 6 Gewährleistung 

1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach 
unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere 
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
3. Unternehmer müssen uns Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen, sofern kein von uns zu vertreten-der 
Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vorliegt. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt
der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge: 
Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Handelskauf im Sinn des HGB, gilt in 
Erster Linie § 377 HGB. 
5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz-
anspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacher-
füllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar
ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und 
Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung 
arglistig verursacht haben. 
6. Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen bzw. 
bei Geltung der VOB/B nach § 13 VOB/B. Bei gebrauchten Sachen beträgt die 
Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  
7. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
8. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur 
Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur 
dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage 
entgegensteht. 
9. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien 
bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 7 Einbeziehung der VOB 

Soweit es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer oder eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts handelt, gilt im übrigen die VOB/B in ihrer bei 
Vertragsabschluss jeweils gültigen Fassung. 
 
§ 8 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinn der ZPO, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht 
bekannt sind. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem 
Wohnsitzgericht bzw. seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 
teilweise unwirksame Regelung soll dann durch eine Bestimmung oder Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt. 
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